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Einwohnergemeindeversammlung 1 BeschlussprotokoN
vom Dienstag, 5. Dezember 2023 um 20.00 Uhr im Gemeindesaal Tenniken

An der Einwohnergemeindeversammlung vom 5. Dezember 2023 wurden folgende Beschlüsse gefasst:

Traktandum 1: Aufnahme Jungbürgerinnen und Jungbürger
Es werden 6 anwesende Jungbürgerinnen und Jungbürger aufgenommen.

Traktandum 2: Beschlussprotokoll der Gemeindeversammlung vom 13. Juni 2023
:11: Das Beschlussprotokoll der Gemeindeversammlung vom 13. Juni 2023 wird einstimmig genehmigt.

Traktandum 3: Budget der Einwohnergemeinde für das Jahr 2024

Änderungsantrag — Steuern und Gebühren für das Jahr 2024
Es wird beantragt, die Gebühren für den ersten Hund im Dorf von CHF 60.00 auf CHF 100.00 zu erhöhen.

:11: Der Änderungsantrag für die Erhöhung der Gebühren für den ersten Hund im Dorf von CHF 60.00 auf
CHF 100.00 wird mit 39 Ja-Stimmen gegen 2 Nein-Stimmen angenommen.

:11: a) Die vom Gemeinderat beantragten Ansätze für Steuern und Gebühren für das Jahr 2024, unter Einbezug
des Anderungsantrages für die Erhöhung der Gebühren für den ersten Hund im Dorf, werden gross-
mehrheitlich beschlossen.

b) Das Budget der Einwohnergemeinde für das Jahr 2024 wird grossmehrheitlich beschlossen,
eingeschlossen die Berichte des Gemeinderates und der Rechnungsprüfungskommission.

Traktandum 4: Anschaffung neuer Kommunalfahrzeuge - Sondervorlage
:1/: Die Sondervorlage zur Anschaffung neuer Kommunalfahrzeuge über CHF 265000 wird mit 43 Ja-Stimmen

gegen 7 Nein-Stimmen genehmigt.

Traktandum 5: Reglement über die Ausrichtung von Mietzinsbeiträgen
II: Das Reglement über die Ausrichtung von Mietzinsbeiträgen wird einstimmig genehmigt.



Traktandum 6: Reglement über die Feuerungskontrolle
:11: Das Reglement über die Feuerungskontrolle wird grossmehrheitlich genehmigt.

Traktandum 7: Hundereglement
:11: Das Hundereglement wird mit 45 Ja-Stimmen gegen 3 Nein-Stimmen genehmigt.

Traktandum 8: Verwaltungs- und Organisationsreglement
:11: Das Verwaltungs- und Organisationsreglement wird einstimmig genehmigt.

Traktandum 9: Gemeindeordnung
:11: Die Gemeindeordnung wird einstimmig genehmigt.

Traktandum 10: Verschiedenes
Keine Beschlüsse.

Schluss der Versammlung um 22.00 Uhr.

Die Beschlüsse zu den Traktanden 4 bis 8 unterliegen, gemäss § 49 des Gemeindegesetzes, dem fakultativen
Referendum. Die Referendumsfrist von 30 Tagen seit Beschlussfassung läuft am 4. Januar 2024 ab. Der Beschluss
zum Traktandum 9 unterliegt, gemäss § 48 des Gemeindegesetzes, dem obligatorischen Referendum.


